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Heutige Situation zur 
Niederschlagswasserbehandlung

► Erfordernis zur Niederschlagsentwässerung generell 
unumstritten

► Erfordernis zur Niederschlagswasserbehandlung in 
Abhängigkeit von der Bewertung der Verschmutzung gegeben

► Art der Behandlung erfolgt mehr nach dem Prinzip der 
Verhältnismäßigkeit als nach dem Prinzip der notwendigen 
Elimination von Schmutzstoffen



Niederschlagswasserentwässerung - Verfahren

3 grundsätzliche Optionen:

►Niederschlagswasserversickerung
►Niederschlagswasserentwässerung im Trennsystem
►Niederschlagswasserentwässerung im Mischsystem

Wasserrechtliche Anforderung:
► vergleichbare Behandlung



Gibt es fachliche Gründe für die Formulierung 
von Anforderungen an die 

Niederschlagswasserbehandlung
?



Stand der Technik ?
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Das Problem der Versiegelung

Wasserhaushalt unbefestigter Flächen:

Verdunstung: 60%
Grundwasseranreicherung: 30%
Gewässerabfluss: 10%

Wasserhaushalt versiegelter Flächen:

Verdunstung: 40%
Gewässerabfluss: 60%

oder
Verdunstung: 40%
Grundwasseranreicherung: 60%





Ergebnisse
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Fazit

● Regenwasser- und Mischwassereinleitungen stellen 
maßgebliche Emittenten in Gewässer dar.

● Relevante Stoffgrößen sind  suspendierte 
Stoffe,TOC, P, N sowie Schwermetalle.

● eine Besonderheit stellt die hydraulische Belastung 
dar



Fazit

Die Niederschlagswasserableitung und Behandlung ist 
historisch gewachsen und nicht konzeptionell entwickelt

► Zukünftig müssen 
Niederschlagswasserbeseitigungskonzepte erstellt werden

► Es muss ein transparenter Standard definiert werden

► Eine Immissionsbetrachtung ist erforderlich (Stichwort BWK 
M§)



Stand der Technik nach § 7a WHG

●Der rechtlich verbindliche Stand der Technik für die 
Abwasserbehandlung resultiert aus den Anforderungen, die 
sich aus § 7a des WHG ergeben. 

●§ 7a WHG enthält die Ermächtigung für die Bundesregierung 
durch Rechtsverordnung Anforderungen festzulegen, die dem 
Stand der Technik entsprechen. 

●In der Abwasserverordnung ist für kommunales Abwasser 
sowie 52 unterschiedliche branchenspezifische 
Industrieabwässer der Stand der Technik festgelegt worden.

►●Für die Einleitung von Niederschlagswasser ist 
bis heute kein verbindlicher Stand der Technik 
festgelegt worden. 



Allgemein anerkannte Regeln der Technik

Gemäß § 18 b WHG sind Abwasseranlagen so zu 
errichten und zu betreiben, dass die 
Anforderungen an das Einleiten von Abwasser 
insbesondere nach §7a eingehalten werden. Im 
übrigen gelten a.a.R.d.T.

►Niederschlagswasserversickerung:
RdErl. d. MUNLV vom 18.05.2003

►Mischsystem:
RdErl. d. MURL    vom  03.01.1995

►Trennsystem
RdErl. d. MUNLV  vom 26.05.2004

► Straßenabwässer
RistWag BMVBW 2002
Ras-EW BMVBW 2005



Fazit

Die Formulierung eines 
Stand der Technik nach § 7a WHG

Ist anzustreben.

► Sie wird u.a. vom Städte- und Gemeindebund 
NRW gefordert.

► Am 24.01.2006 fand deshalb eine 
konstituierende Sitzung einer von der 
Bund/Länder Leitgruppe zu §7a eingesetzten 
Arbeitsgruppe „Anforderungen an 
Niederschlagswasser“ in Bonn statt



Stand der Technik

Die Niederschlagswasserbeseitigung soll grundsätzlich so 
erfolgen, dass ein weitgehender Erhalt des örtlichen 
Wasserhaushaltes erfolgt. 

Hierfür ist ein Niederschlagswasserbeseitigungskonzept 
sinnvoll



Stand der Technik

Die Schadstofffracht ist so gering zu halten, wie dies durch 
folgende Maßnahmen möglich ist:

Verunreinigungen des Niederschlagswassers sind 
weitgehend zu vermeiden. 

Gering oder mäßig belastetes Niederschlagswasser soll 
nicht mit hoch belastetem Niederschlagswasser und/oder 
anderem behandlungsbedürftigem Abwasser vermischt 
werden.



Gering belastete Flächen – DWA – A 138
Straßen mit DTV 300 – 5000 Kfz, z.B. Anlieger-, Erschließungs-, 
Kreisstraßen
Start-, Lande- und Rollbahnen von Flugplätzen, Rollbahnen von 
Flughäfen
Dachflächen in Gewerbe- und Industriegebieten mit 
signifikanter Luftverschmutzung
Straßen mit DTV 5000 – 15000 Kfz, z.B. Hauptverkehrsstraßen,
Start- und Landebahnen von Flughäfen

Pkw-Parkplätze mit häufigem Fahrzeugwechsel, z.B. von 
Einkaufszentren
Dachflächen mit unbeschichteten Eindeckungen aus Kupfer, 
Zink und Blei; 
Straßen und Plätze mit starker Verschmutzung, z.B. durch 
Landwirtschaft, Fuhrunternehmen, Reiterhöfe, Märkte
Straßen mit DTV über 15000 Kfz, z.B. Hauptverkehrsstraßen vo
überregionaler Bedeutung, Autobahnen



DWA – Merkblatt M153 -.Handlungsempfehlungen 
zum Umgang mit Regenwasser

Mittel – belastet:

Straßen 300 – 5000 Kfz
Hofflächen in Gewerbe, Misch und Industriegebieten
Straßen mit 5000 – 15 000 Kfz



Stand der Technik

● Die Niederschlagswasserbehandlung muss durch 
Versickerung oder ortsnahe Einleitung (Trennsystem 
erfolgen) 

● Die Niederschlagswasserbehandlung kann in 
Neubaugebieten grundsätzlich zukünftig nicht mehr 
über Mischsysteme erfolgen



Stand der Technik

● Für Niederschlagswassereinleitungen können keine 
überwachbaren Emissionswerte definiert werden.
Bauartzulassung ??

● Befestigte Flächen liefern Niederschlagswasser 
unterschiedlicher Verschmutzung :

- unverschmutzt → keine Behandlung
- gering verschmutzt → Behandlung
- stark verschmutzt → Ableitung Kläranlage



Stand der Technik

● Die Niederschlagswasserbehandlung sollte 
grundsätzlich für  Versickerung und die ortsnahe 
Einleitung (Trennsystem ) zu vergleichbaren 
Reinigungsleistungen führen

● Die Niederschlagswasserbehandlung durch 
Versickerung stellt eine biologische Behandlung 
belebte Bodenzone) mit Retentionswirkung dar.



Stand der Technik

Diese Anforderung gilt als erfüllt, wenn mäßig belastetes 
Niederschlagswasser über eine belebte Bodenzone 
versickert wird

oder mit einem Verfahren mit vergleichbarer 
Reinigungsleistung behandelt wird, für das eine allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung vorliegt 



Stand der Technik

● Eine Vermischung von Niederschlagswasser mit 
Schmutzwasser ist grundsätzlich problematisch. 

● Langfristig muss die Mischwasserbehandlung 
angepasst werden

● Die heutige Mischwasserbehandlung ist ineffizient. 
Der Einsatz von Retentionsbodenfiltern oder 
vergleichbaren technischen Verfahren ist zu 
verstärken

● In gleicher Weise muss die Abkoppelung von 
Mischsystemen überprüft werden



Abwasserbehandlungstechniken
Grundsätzliche Zielsetzung:

Öffnung für neue Verfahren
Öffnung für dezentrale Verfahren
Wegfall von uneffizienten Verfahren (ständig gefüllte 
Regenbecken)
Einsatz kostengünstiger Verfahren

Expizit genannte Verfahren:
Abscheider, Regenbecken, Bodenfilter





Konzept für die Formulierung eines Stand 
der Technik

-Nur für neue Maßnahmen

-Vergleichbare Behandlung für die unterschiedlichen Systeme

-Berücksichtigung relevanter Stoffgrößen

-Öffnung für innovative und effiziente Verfahren

-Bauartzulassung

-Grundsätzlich kein neuer Standard



Stand der Technik - Nein !!!


